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Auswirkungen erkennbar: Offenbar sind Konventslisten ausgetauscht wor­
den, die etwa zehn Jahre vor der Aachener Synode unter Ludwig dem 
Frommen bei der Anlage von Profeßlisten Verwendung fanden. Die For­

schung über das Mönchtum zur Zeit Karls des Großen wird diese neuen Er­
gebnisse zu berücksichtigen haben53.

Auf der Reichenau hat in jener Zeit die schriftliche Buchführung auf dem 

Gebiet des Gedenkwesens augenscheinlich eine erhebliche Intensivierung 
erfahren, nachdem seit dem Gebetsbund von Attigny dort Namenlisten ge­

sammelt wurden54 und seit den 780er Jahren eine Totenliste geführt wor­

den war55. Die Klosterverbrüderung und das Wohltäterdiptychon im 

Reichenauer Verbrüderungsbuch lassen jedenfalls auf schriftliche Gedenk­
aufzeichnungen aus der Zeit vor seiner Anlage in den 820er Jahren 
schließen56. In St. Gallen ist um das Jahr 800 das Profeßbuch angelegt wor­

den. Die Zeit der Anlage des Verbrüderungsbuches muß offen bleiben, da 

dessen erste Lage verloren ging und bisher nur ermittelt werden konnte, daß 

dessen älteste erhaltene Teile in die Zeit um 810/15 gehören.
Was den Mönch Widukind von Reichenau angeht, so bin ich der Mei­

nung, daß die Diskussion über dessen Herkunft und Klostereintritt noch 

keineswegs abgeschlossen ist. Da es kaum zweifelhaft sein dürfte, daß Widu­

kind ein Sachse gewesen ist, stellt sich die Frage nach dem Vorgang seiner 

Bekehrung. Um hier weiter zu kommen, bedarf vor allem das Problem der 
,Freiwilligkeit‘ beim Klostereintritt und bei der ,Conversio‘ wie auch das 

des Vorgangs der ,Unterweisung im christlichen Glauben‘ nach der Taufe 

gründlicher Untersuchung57.
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